
 

           

   

Stand: 08.11.2020   

Kommunikationsdatenblatt                                                                                                                                          

zur Direktvermarktung von durch Erneuerbare Energien erzeugten Strom im Netzgebiet der 

Stadtwerke Neuruppin GmbH 

  

Angaben zum Netzbetreiber  

Anschrift 

Firma Stadtwerke Neuruppin GmbH 

Straße, Hausnummer Heinrich-Rau-Str. 3 

PLZ 16816 

Ort Neuruppin 

BDEW-Codenummer 9900933000005 
 

Ansprechpartner  

Elektronischer Datenaustausch 

EDIFACT-Adresse netznutzung@edi.swn.de 

Name Angi Sauer 

Telefon 03391 511-260 

Telefax 03391 511-183 

E-Mail sauer@swn.aov.de 

Abrechnung 

Name Cindy Mechtold 

Telefon 03391 511-365 

Telefax 03391 511-183 

E-Mail eeg-kwk@swn.aov.de 

Energiedatenmanagement/Vertragsmanagement 

Name Ines Friedrich 

Telefon 03391 511-614 

Telefax 03391 511-183 

E-Mail eeg-kwk@swn.aov.de 

 

Informationen:  

Die Fristen zur Identifizierung der Einspeisestelle, zur Anmeldung und Abmeldung orientieren sich an 

den Marktprozessen für Einspeisestellen. Grundsätzlich haben An- und Abmeldedatum nach dem 

Eingangsdatum zu liegen.   

Anmeldung: spätestens ein Monat vor Lieferbeginn Abmeldung: spätestens ein Monat vor Lieferende   

Bitte beachten Sie im zeitlichen Ablauf der Anmeldung zur Direktvermarktung, dass der 

Netzbetreiber bis zum 9. Werktag alle direktvermarkteten Anlagen für den Folgemonat an den 

Übertragungsnetzbetreiber zu melden hat. 

 



 

 

 

Hinweise zur Direktvermarktung 

Erzeugungsanlagen müssen gemäß § 37 EEG 2014 unter bestimmten 

Voraussetzungen der Direktvermarktungspflicht unterworfen werden. 
 

Voraussetzungen: 

 

 Anlagen größer 500 kW mit einer Inbetriebnahme nach dem 01.08.2014 und vor dem 

01.01.2016 

 Anlagen größer 100 kW mit einer Inbetriebnahme nach dem 31.12.2015 

 

Infolge der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 2014 sind die 

Marktprozesse für die Einspeisestellen (Strom) überarbeitet worden. Die 

Festlegungen der Bundesnetzagentur sind für Sie bindend. Sie finden diese unter 

folgendem Link: 

 

Festlegung von Marktprozessen für Einspeisestellen (Strom) 

 

Ab dem 01.10.2015 ist für „Anmeldung von Bilanzkreiswechseln/Erstzuordnung von 

Neuanlagen/Rückzuordnung von Anlagen“ ausschließlich folgendes Formular vom 

Anlagenbetreiber einzureichen: Zum Formular 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer6/BK6_93_Prozesse_fuer_Einspeisestellen/prozessefuereinspeisestellen-node.html

